
 
 
 

 

 

 



 

 





 
 

 

 



 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 

 (9) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über: 
die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates. 

die Feststellung und die Genehmigung des Jahresabschlusses. 

die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. 

die Verabschiedung der „Allgemeinen Versicherungsbedingungen“. 

die Festlegung der Beitragssätze. 

die Festlegung der Erstattungssätze. 

die Verwendung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung. 

die Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen Vorstandsmitglieder   
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die Bestellung des Abschlussprüfers 

§ 10 Aufsichtsrat 
 

 (3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates wechseln sich im Vorsitz jährlich ab.  
In der ersten Sitzung nach einer Neuwahl ist unter den fünf 
Aufsichtsratsmitgliedern Einvernehmen über die Reihenfolge des 
Wechsels zu erzielen. Die Amtsübergabe erfolgt nach Beendigung der 
jährlich einzuberufenden Mitgliederversammlung, in der über den 
Jahresabschluss und den Lagebericht abgestimmt wird. 

 

 (5) Aufgaben des Aufsichtsrates: 
Dem Aufsichtsrat obliegt insbesondere: 

a.) die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder unter 
Berücksichtigung der Satzungsregelung, Abschluss, Änderung und 
Aufhebung der Anstellungsverträge mit ihnen. 

b.) die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes. 
c.) die Bestellung des Abschlussprüfers. 
d.) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses. 
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